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Kapitel 1

Einleitung

„Ein solches Kind gab’s noch nie“ – mit dieser Überschrift reagierte Die Zeit 
auf das Bekanntwerden der Geburt des ersten „Drei-Eltern-Kindes“ im September 
2016.1 Ein Team aus Forschern2 um den Mediziner John Zhang hatte in Mexiko die 
mitochondriale DNA einer Spenderin mit der Kern-DNA einer jordanischen Frau 
kombiniert, die aufgrund eines Defekts an ihrer eigenen mitochondrialen DNA 
zuvor mehrere Fehlgeburten erlitten hatte und den frühen Tod zweier schwer kran-
ker Kinder verkraften musste.3 Die neu konstruierte Eizelle wurde anschließend 
befruchtet, so dass es im April 2016 zur Geburt eines Jungen kam, der neben der 
DNA seiner beiden Eltern auch noch Genmaterial einer dritten Person in sich trägt, 
den mitochondrialen Defekt aber anscheinend nicht ererbt hat. Seitdem wurde 
über weitere „Drei-Eltern-Kinder“ in der Ukraine4 und in Griechenland5 berichtet.  
Auch in Großbritannien sind alsbald weitere Geburten nach Durchführung der 
„Mitochondrien-Austausch-Techniken (MAT)“6 zu erwarten.7 Vor diesem Hinter-
grund stellt sich die Frage, ob das Verfahren in naher Zukunft auch in Deutschland 
Anwendung finden könnte.

 1 Bahnsen, Ein solches Kind gab’s noch nie – Was hinter der Nachricht vom Drei-Eltern-
Baby steckt, Die Zeit Nr. 41/2016, S. 39.
 2 Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit die männliche 
Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Dies impliziert 
keine Benachteiligung des weiblichen Geschlechts, sondern soll im Sinne der sprachlichen 
Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein.
 3 Zhang u. a., Fertility and Sterility 2016, e375.
 4 Spiegel Online, Baby mit drei Eltern geboren, abrufbar unter: www.spiegel.de/gesundheit/
schwangerschaft/ukraine-baby-mit-drei-eltern-geboren-a-1130489.html (zuletzt abgerufen am 
15.11.2019).
 5 Cockburn, ‚Three-person baby‘ born after world’s first clinical trials of controversial 
technique, Independent vom 11.04.2019.
 6 Zur verwendeten Begrifflichkeit siehe sogleich.
 7 BBC, Doctors given approval for UK’s first ‚three-person babies‘, abrufbar unter: www.
bbc.co.uk/news/health-42918341 (zuletzt abgerufen am 15.11.2019).
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A. Problemaufriss

Das deutsche Fortpflanzungsmedizinrecht gilt als zersplittert, lückenhaft und 
durch den medizinischen Fortschritt überholt.8 Das für diese Arbeit relevante 
Embryonen schutzgesetz (ESchG) trat bereits am 01.01.1991 in Kraft und wurde 
seitdem nur ein einziges Mal durch die Einfügung einer Regelung zur Präimplan-
tationsdiagnostik punktuell geändert. Dass es auf derart neue Techniken nicht 
spezifisch eingeht, versteht sich von selbst. Im europäischen Vergleich relativ 
konservativ sind aber andere Materien geregelt, namentlich das Verbot von Eizell-
spenden und von künstlichen Veränderungen menschlicher Keimbahnzellen. Diese 
stehen zwar mit den MAT im Zusammenhang, sind aber ursprünglich für andere 
Sachverhalte geschaffen worden. Ob die MAT in Deutschland tatsächlich durch 
geltendes Recht verboten sind, ist daher keineswegs sicher und soll im Rahmen 
dieser Arbeit geklärt werden.

In Deutschland steht man Neuerungen in Reproduktionsmedizin und Gentech-
nologie generell eher skeptisch bis ablehnend gegenüber. Es verwundert daher 
nicht, dass die Möglichkeit, das Verfahren auch in Deutschland anzuwenden, poli-
tisch gar nicht erst diskutiert wurde. Verbote, gerade wenn sie durch Strafe bewehrt 
sind, müssen aber den Anforderungen des Grundgesetzes genügen. Dieses sah das 
Bedürfnis eines vorexistenziellen Schutzes, bezogen auf die Entstehungsbedin-
gungen, im Jahr 1949 freilich nicht voraus, so dass sich des Weiteren die Frage 
stellt, inwieweit sich ein Verbot der MAT verfassungsrechtlich rechtfertigen lässt.

Dass das Thema kontrovers beurteilt wird, zeigt sich auch am Sprachgebrauch. 
Im Englischen wird einerseits von „mitochondrial replacement therapy“ oder „mi-
tochondrial donation“9 gesprochen, andererseits aber auch von „three-parent baby“ 
oder „three-parent IVF“10. Oft wird die Technik auch schlicht als „mitochondrial 
transfer“11 bezeichnet.12

Wirklich treffend ist keiner dieser Ausdrücke. Die Verwendung von Begriffen 
wie „Therapie“ bzw. „Spende“ beinhaltet bereits eine positive Bewertung. Das Glei-
che gilt gegenteilig für den Bezug auf eine widernatürliche Anzahl von „Eltern“, 
der impliziert, dass die Spenderin der mitochondrialen DNA als ein Elternteil an-
zusehen wäre. Von einem „Mitochondrien-Transfer“ lässt sich aus naturwissen-
schaftlicher Sicht nicht sprechen, denn transferiert werden nicht die Mitochond-
rien, sondern die Kern-DNA.13

 8 Dorneck, Recht der Reproduktionsmedizin, S. 27.
 9 Auf Deutsch „Mitochondrien-Ersatztherapie“ bzw. „Mitochondrienspende“.
 10 Auf Deutsch „Drei-Eltern-Baby“ bzw. „Drei-Eltern-IVF (In-vitro-Fertilisation)“.
 11 Auf Deutsch „Mitochondrien-Transfer“.
 12 Cussins / Lowthorp, The New Bioethics 2018, 74 (77).
 13 Cussins / Lowthorp, The New Bioethics 2018, 74 (77). Zu den naturwissenschaftlichen 
Abläufen siehe Kapitel 2, C.
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Die vorliegende Arbeit benennt die Methoden als „Mitochondrien-Austausch- 
Techniken (MAT)“. Zwar lässt sich auch hiergegen einwenden, dass nicht nur die 
Mitochondrien ausgetauscht werden, sondern dem Zellkern der Wunschmutter 
sämtliche übrigen Zellbestandteile einer Eizelle hinzugefügt werden. Die exak-
tere Bezeichnung als „Kern-Transfer“ ist aber kaum gebräuchlich und wird hier 
daher nicht verwendet.

B. Gang der Untersuchung

Zu Beginn erfolgt in Kapitel 2 eine Einführung in die naturwissenschaftlichen 
Grundlagen. Nachdem die biologischen Begrifflichkeiten und Abläufe im Allge-
meinen geklärt worden sind, wird genauer auf die Entstehung und das Erschei-
nungsbild von Mitochondriopathien sowie die zu ihrer Verhinderung eingesetzten 
Techniken, namentlich die Spindel-Transfer-Methode (ST-Methode) und die Vor-
kern-Transfer-Methode (VT-Methode), eingegangen.

Anschließend wird in Kapitel 3 die geltende Rechtslage in Deutschland erörtert. 
Mit dem ESchG besteht eine gesetzliche Regelung, die zwar nicht die MAT als 
solche verbietet, aber für sämtliche Teilschritte der Verfahren Relevanz entfaltet. 
So hat das Verbot der „gespaltenen Mutterschaft“ in § 1 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 ESchG 
an sich das Auseinanderfallen von biologischer (austragender) und genetischer 
Mutter im Blick. Ob das Merkmal der „Fremdheit“ bzw. „Nicht-Abstammung“ 
auch dann erfüllt ist, wenn das Kind das Genmaterial einer zweiten Frau in sich 
trägt, ist Auslegungsfrage.

Bei der VT-Methode stellt sich daneben auch die Frage nach der maßgeblichen 
Tathandlung. Von größerer Bedeutung ist zudem das Verbot von künstlichen Ver-
änderungen menschlicher Keimbahnzellen in § 5 Abs. 1 ESchG. Hier ist durch 
Auslegung zu untersuchen, ob auch die mitochondriale DNA unter den Begriff 
der „Erbinformation“ fällt und ob eine Entfernung der Kern-DNA zu einer Ver-
änderung oder – wie von einigen angenommen14 – vielmehr schon zu einer Be-
seitigung der Erbinformation führt. Klärungsbedürftig ist auch die Frage, ob sich 
eine entkernte Eizelle noch als Tatobjekt eignet.

Weil die Untersuchung ergeben wird – so viel sei vorweggenommen –, dass die 
MAT durch geltendes Recht in Deutschland verboten sind, wird im vierten Kapitel 
nach der Legitimierbarkeit gefragt. Dabei wird das Verbot am Maßstab der Ver-
fassung überprüft und in einem ersten Schritt auf die betroffenen Grundrechte der 
Beteiligten eingegangen. Die Analyse einer möglichen Rechtfertigung der Grund-
rechtseingriffe setzt an der vom Gesetzgeber verfolgten Zielsetzung an. Es wird 
beleuchtet, inwiefern der Schutz des Kindes, erweitert auch der der Spenderin, vor 

 14 Günther, in: Günther / Taupitz / Kaiser, ESchG, C, § 5 Rn. 14; Müller-Terpitz, in: Spickhoff, 
Medizinrecht, ESchG, § 5 Rn. 2.




